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Ausschreibung / Einladung zur swhv-Turnierhundsport-Meisterschaft 2018 

 
Termin:  29.06.2018-01.07.2018 
Ort: Sportstadion ist in Hagenbusch 3, 74423 Obersontheim 
Ausrichter  VdH Bühlertal (KG 08) 
 
Austragungs- und Startbedingungen: 
Die swhv-VM THS wird im Vierkampf 2 (AK bis14, AK 15+AK 61) und Vierkampf 3 (alle AK`s), 2000- 
und 5000-Meter Geländelauf und im CSC ausgetragen. Die swhv-VM THS wird an 3 Tagen durchgeführt: 

Sollte Interesse von behinderten Sportlern bestehen, bitte bei mir melden. Als behinderter Sportler zählt wer 
einen Paß hat mit mindestens 50% mit Buchstaben 

Freitag, 29.06.2018  
von  bis Art 

16.00 h  - 21.30 h Startnummernausgabe 
Samstag, 30.06.2018  

07.30 h - ca. 08.45 h Geländeläufe 5000m 
ca. 09:30 h -  Geländelaufe 2000m 

07:00 h - 10:30 h Gehorsam VK 
ca. 12.30 h -  Vorläufe Jugend -und Erwachsenen -CSC je 2 Durchgänge 
ca. 16.00 h   Siegerehrung Geländeläufe 

Sonntag, 01.07.2018  
8.00 h - ca. 11.30 h Vierkampf  (Laufdisziplinen) 

ca. 12.30 h   Finale CSC (2 Durchgänge) 
Die besten 16 Erwachsenen-Mannschaften und die 8 besten 
Jugend-Mannschaften des Vorlaufs bestreiten das Finale. 

ca. 15.00 h   Siegerehrung  

Der Zeitplan ist vorläufig und kann nach Meldeschluss korrigiert werden. 

Ist für den Samstag eine Tageshöchst-Temperatur von mindestens 30° angekündigt, wird beim 
Geländelauf im Abstand von 30 Sekunden gestartet. Eine Entscheidung darüber wird von der 
Wettkampfleitung kurz vor Eröffnung der Startnummer nausgabe bekannt gegeben 
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Meldung: 

Die Meldung des einzelnen Teilnehmers erfolgt auf einer ordnungsgemäß ausgefüllten Bewertungskarte. 
Die Bewertungskarte muss vollständig und mit Schreibmaschine / PC ausgefüllt sein. Die Qualifikationen 
müssen auf der jeweiligen Bewertungskarte nachgewiesen, und von jeweiligen KG-ÜL bestätigt werden. 

Für den Ersatzteilnehmer einer CSC-Mannschaft muss eine separate Bewertungskarte ausgefüllt werden. 
Diese wird mit einem Tacker an die Bewertungskarte der Mannschaft geheftet. 

Es gelten nur Eintragungen in der Kombi-Leistungsurkunde des swhv. 

Bei Doppelstart eines Hundeführers in VK und GL wird zuerst die Unterordnung gezeigt. Diese 
Teilnehmer werden vorgezogen. 

Die Meldung der einzelnen Teilnehmer erfolgt nur über den/die Vereinsübungsleiter an den/die zuständigen 
KG-ÜL. Bitte beachten Sie den Meldeschluss Ihres Vereins/Kreisgruppe! 

Die gesamten Meldungen  -einschließlich der Excellisten aufgeteilt nach Altersklassen und Geschlecht- sind 
durch die KG-ÜL bis spätestens zum  26.05.2018 an 
 Martin Heß, Wassergasse 18, 76669 Bad Schönborn 
 weiterzuleiten.  

Nach- und Ummeldungen sind nicht möglich. Der Leistungsnachweis ist bei der Meldestelle vorzulegen. 
Ohne Leistungsnachweis kann kein Start erfolgen. 

Im Impfausweis muss die Gültigkeit der Tollwutimpfung nachgewiesen werden. Ansonsten kann kein 
Start erfolgen. 

Bei unentschuldigter Nichtteilnahme wird eine Gebühr von 5,- Euro erhoben, die über die KG 
eingezogen wird. 

Qualifikationszeitraum vom 03. Juli 2017 bis Meldeschluß 2018 beim KG-ÜL und nur mit dem Hund, 
mit dem der/die Hundeführer/in tatsächlich an der Meisterschaft teilnimmt. 

Teilnahmebedingungen: 

Qualifikationskriterien:  
Die jeweiligen Verbandsmeister aus der vergangen swhv-VM THS jeder Altersklasse im VK sowie dem GL 
sind automatisch qualifiziert (Bitte auf der Bewertungskarte vermerken). 

Geländelauf: Im GL 2000m sind alle Altersklassen zugelassen. 
Für den 5000m Geländelauf können Teilnehmer ab Vollendung des 11. Lebensjahres 
melden. 

Vierkampf: einmalige Erfüllung der Mindestpunkte bei der eigenen Kreismeisterschaft, oder zweimalige 
Erfüllung der Mindestpunkte bei einer termingeschützten Veranstaltung. 
Die Qualifikation muss mindestens ab Prüfungsstufe VK 2 nachgewiesen werden. 

Geländelauf: einmalige Erfüllung der Mindestlaufzeit bei der eigenen Kreismeisterschaft, oder 
zweimalige Erfüllung der Mindestlaufzeit bei einer termingeschützten Veranstaltung. 

Alters-
klassen 

Vierkampf 3 
Gehorsam 48 
Pkt. männlich 

Vierkampf 3 
Gehorsam 48 
Pkt. weiblich 

Vierkampf 2 
Gehorsam 48 
Pkt. männlich 

Vierkampf 2 
Gehorsam 48 
Pkt. weiblich 

Geländelauf 
männlich weiblich 

2000 5000 2000 5000 
AK bis 14 210 Pkt. 200 Pkt. 210 Pkt. 200 Pkt. 10:00 27:30 11:00 28:45 
AK 15 240 Pkt. 230 Pkt. 240 Pkt. 230 Pkt. 08:45 23:00 10:15 27:45 
AK 19 250 Pkt. 240 Pkt.   08:15 22:00 09:30 25:30 
AK 35 250 Pkt. 240 Pkt.   08:45 23:30 10:00 28:00 
AK 50 240 Pkt. 220 Pkt.   09:00 24:30 10:45 30:00 
AK 61 230 Pkt. 220 Pkt. 230 Pkt. 220 Pkt. 10:15 29:30 11:45 33:30 
  



CSC 

Das Teilnehmerfeld ist auf 50 Mannschaften begrenzt. Insgesamt dürfen 35 Erwachsenen-und 15 
Jugendmannschaften an den Start gehen. Gehen mehr Meldungen als Startplätze ein, entscheidet die 
Qualifikationszeit. 

Bei termingeschützten Veranstaltungen müssen erreicht werden: Erwachsene: Jugendliche: 

einmalige Erfüllung der Mindestlaufzeit von: 75 sec. 90 sec. 

Die 3 Erstplatzierten Mannschaften Jugend und Erwachsene der vergangenen swhv-THSM sind automatisch 
qualifiziert. 

Bei der Meldung beim KG-ÜL kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Sollte dieser zum Einsatz 
kommen muss dies bis spätestens zur Abholung der Startnummer bei der Meldestelle gemeldet werden.  

Erwachsenen-CSC-Mannschaft: Die Erwachsenen-Mannschaft besteht aus 3 Teilnehmern, wovon 
mindestens 1 Teilnehmer aus der AK 19,35,50 oder 61 kommen muss. 
Eine Kombination aus Jugend und Erwachsene ist also möglich.  

Jugend-CSC-Mannschaft: Die Jugendmannschaft besteht aus drei Teilnehmern bis AK 15. 

Die bestplatzierten Mannschaften (abhängig von der Ausschreibung zur dhv-DM) sind automatisch für die 
dhv-DM/DJM qualifiziert, sofern sie die Qualifikationskriterien für die dhv-DM/DJM erfüllt haben (Die 
Anzahl der Mannschaften ist abhängig von der Ausschreibung zur dhv-DM). Fällt eine Mannschaft für die 
dhv-DM/DJM aus, rückt automatisch die nächstplatzierte Mannschaft für die dhv-THSM nach. 

Im CSC ist ein Doppelstart von Hund oder Hundeführer zulässig. 
Es gelten die Bestimmungen wie in der PO. 

Für alle Disziplinen ist die PO (gültig ab 01.04.2013) bindend. 

Die vorgeführten Hunde müssen haftpflichtversichert und mit einer den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechenden Tollwut - Schutzimpfung versehen sein. Ein gültiger Impfpass ist vorgeschrieben und muss 
bei der Eingangskontrolle vorgelegt werden. Länderverordnungen sind zu beachten. Des Weiteren sind die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung für den gesamten Ablauf bindend. 

Kranke oder verletzte Hunde können zur Veranstaltung nicht zugelassen werden. 
Doppelstarts eines Teilnehmers mit zwei Hunden sind möglich.  

Weitere Informationen über Ablauf, Organisation, Wegbeschreibung usw. folgen baldmöglichst und 
rechtzeitig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren KG-ÜL. 

 

swhv-OfT  Martin Heß 


